
Vor dem Hintergrund der kleinbetrieb-
lich strukturierten Aargauer Landwirt-
schaft verlangt die heutige verstärkte
Marktausrichtung besondere Anstren-
gungen auf der Kostenseite. Betriebe 

in Gebieten
mit starker
Parzellie-
rung sowie
auch Be-
triebe mit 

fehlenden hofnahen Parzellen für den
Weidegang sind benachteiligt. Mit mul-
tifunktional ausgerichteten Bodenver-
besserungsprojekten lassen sich solche
strukturellen Nachteile am ehesten be-
seitigen.

rivater und 
öffentlicher Nutzen

Multifunktional gestaltete Bodenver-
besserungsprojekte tragen zur Stär-
kung der Wirtschafts- und Lebensver-
hältnisse in der Landwirtschaft und im

P

ländlichen Raum bei. Sie sind auch im
Ausland, namentlich in der EU, ein im-
mer wichtigeres, WTO-konformes Ins-
trument der Agrarpolitik. Neben den
landwirtschaftsspezifischen Aspekten
berücksichtigen sie seit den frühen Acht-
zigerjahren auch die Anliegen des öko-
logischen Ausgleichs, die Gestaltung
der Landschaft sowie verschiedene in-
frastrukturelle Bedürfnisse der Gesell-
schaft wie Velo- und Wanderwege.
Bei der Budgetierung der finanziellen
Mittel darf nicht ausser Acht gelassen
werden, dass multifunktionale Projek-
te nicht nur der Landwirtschaft, son-
dern auch der Raumplanung sowie der
Natur und Landschaft dienen. Man
spricht deshalb vom «Dreibein der mo-
dernen Melioration».
Bodenverbesserungen sind auch der
landwirtschaftlichen Strukturentwick-
lung förderlich. Im Laufe der Projekt-
abwicklung sind die Betriebsleiterfa-
milien gefordert, sich intensiv Gedan-
ken über die Zukunft ihrer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit zu machen. Sie
müssen letztlich entscheiden, ob ihr
Hof als zukunftsträchtiger Vollerwerbs-
betrieb weiterentwickelt werden kann,
ob er als Nebenerwerbsbetrieb ausge-
richtet oder ob er gar aufgegeben wer-
den muss. 
Die Durchführung von multifunktio-
nalen Bodenverbesserungsprojekten ist
dadurch zu einer interdisziplinären Auf-
gabe geworden. Ihr Ziel ist es, sowohl
für die Landwirtschaft als auch für die
Öffentlichkeit vorteilhafte Lösungen zu
realisieren. Bei ihrer Beurteilung ist des-
halb zu unterscheiden zwischen dem
eigentlichen Nutzen für die Landwirt-

schaft (privater Nutzen) und dem öf-
fentlichen Nutzen. Die nachstehende
Übersicht zeigt, über welche Wirkungs-
felder und in welchem Ausmass einer-
seits der private und andererseits der
öffentliche Nutzen durch multifunktio-
nale Bodenverbesserungsprojekte ge-
steigert werden kann.
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Strukturverbesserungen im Dienste
von Landwirtschaft und Umwelt
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Mithilfe von Strukturverbesserungen können vorteilhaftere
Rahmenbedingungen für wettbewerbsfähigere Landwirt-
schaftsbetriebe, nachhaltige Produktionsverfahren und
mehr ökologischer Ausgleich geschaffen werden. Das
Mehrjahresprogramm «Strukturverbesserungen» bezweckt
deshalb, auf eine Optimierung der landwirtschaftlichen
Strukturverhältnisse im Kanton Aargau hinzuwirken. Damit
erfüllt der Kanton nicht zuletzt auch den Verfassungsauf-
trag, eine leistungsfähige und gesunde Landwirtschaft zu
erhalten.

Kurt Brunner
Dr. Peter Meyer
Abteilung Landwirtschaft
062 835 28 00
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Was sind 
Strukturverbesserungen?

Strukturverbesserungen umfassen
sowohl Bodenverbesserungen, zum
Beispiel Landumlegungen, Güter-
zusammenlegungen, Pachtlandar-
rondierungen oder ländlicher Tief-
bau, als auch den landwirtschaftli-
chen Hochbau, also einzelbetrieb-
liche und gemeinschaftliche Pro-
jekte.

Landwirtschaftlicher 
Hochbau

Im Bereich des landwirtschaftli-
chen Hochbaus werden Projekte
für den Neubau, den Umbau und
die Sanierung von Ökonomiege-
bäuden in erster Linie durch die
Gewährung von zinslosen Darle-
hen von Bund (Investitionskredite)
und Kanton (Agrarfonds) geför-
dert. A-fonds-perdu-Beiträge wer-
den heute nur noch in der Hügel-
und in der Bergzone gewährt, um
einen teilweisen Ausgleich der
benachteiligten Lage hinsichtlich
Topografie, Klima und Verkehrs-
lage zu ermöglichen. Im Zeitraum
1970 bis 2001 wurden im Kanton
Aargau 203 Hofsanierungen bzw.
Aussiedlungen, 555 Gebäude- bzw.
Stallrationalisierungen sowie 232
Hofdüngeranlagen mit öffentlichen
Beiträgen unterstützt.

Für die Planung der zukünftigen
Projekte ist der bisherige Umfang
massgebend. Im korrigierten Fi-
nanzplan 2003 bis 2006 sind für
Kantonsbeiträge an landwirtschaft-
liche Hochbauten insgesamt noch
400’000 Franken pro Jahr (bisher
600’000 Franken) eingesetzt. Das
entspricht 1,6 Millionen Franken
für die genannte Vierjahresperiode.
Je nach tatsächlicher Entwicklung
der Anzahl Projekte sind damit Ver-
zögerungen bei der Auszahlung der
kantonalen Beiträge möglich.



emeinden 
lösen Projekte aus

Bodenverbesserungen sind auch in der
Neuen Agrarpolitik (AP 2007) eine ge-
meinsame Aufgabe von Bund, Kanton,
Gemeinden sowie Grundeigentümerin-
nen und -eigentümern. Sie müssen des-
halb sowohl von den zuständigen Ge-
meinden als auch von den Kantons-
und Bundesorganen in einem mehr-
stufigen Verfahren genehmigt werden.
In der Regel kommt der Anstoss für die
Inangriffnahme von multifunktionalen
Unternehmen aus der Gemeinde. Die
Gemeinden sind denn auch federfüh-
rend bei der ersten Planungsstufe und
begleiten das Projekt während seiner
gesamten Dauer. 

G Entscheidend für die Wirksamkeit von
Bodenverbesserungsprojekten ist, dass
sie im Rahmen einer langfristigen Stra-
tegie geplant und durchgeführt, auf die
örtlichen Gegebenheiten abgestimmt
sowie auf Kontinuität und Verlässlich-
keit aufgebaut werden. Sie laufen in al-
ler Regel auf verschiedenen Ebenen als
mehrjährige Prozesse ab. Mit einbezo-
gen sind dabei nicht nur die verant-
wortlichen Projektorgane, die staatli-
chen Ebenen und die ideellen Organi-
sationen, sondern namentlich auch die
Landwirtinnen und Landwirte sowie
übrige Grundeigentümerinnen und -ei-
gentümer.

andlungsbedarf 
in fünf Bezirken

Angesichts der zunehmend schwieri-
geren finanziellen Lage von Kanton und
Gemeinden sind im Laufe der letzten
Jahre immer weniger Bodenverbesse-
rungsprojekte lanciert worden. Die von
der Abteilung Landwirtschaft vorge-
nommenen Bedürfnisabklärungen ha-
ben ergeben, dass etwa 15’300 Hekta-
ren oder rund ein Viertel der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche im
Kanton Aargau gezielter multifunktio-
naler Bodenverbesserungen bedürfen.
Handlungsbedarf wegen ungünstigen
Betriebs- und Parzellarstrukturen be-
steht namentlich in den fünf Bezirken
Bremgarten, Brugg, Kulm, Lenzburg
und Zofingen. 
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Vernetzung
Landbereitstellung
Nutzungsplanung

Reg. Wertschöpfung
Erschliessungen

Grundwasserschutz
Landschaftsbild

Artenvielfalt
Fliessgewässer
Schutzkonzepte

Verkehrsentflechtung

Parzellierung
Erschliessung
Infrastruktur
Arbeitskosten
Maschinen

Nutzen für den
Betrieb

Nutzen für die
Öffentlichkeit

Direktzahlungen
Distanzen

Nebenerwerb
Produktionsmittel

Schuld-/Pachtzinsen
Produktionsvielfalt

Sicherung Grundeigentum
Erhaltung landwirt. Nutzung

Erholung

Markterlöse
Bodenpreise

Strukturwandel
Topografie

Bodenqualität
Betriebsgrösse

Eigenland/Pachtland

Gesunde Nahrungsmittel
Artgerechte Tierhaltung

Saubere Luft
Bodenschutz

Bodenver-
besserungen 
wirken schwach 
auf…

Bodenver-
besserungen 
wirken mittel-
stark auf…

Bodenver-
besserungen 
wirken stark 
auf…



Dank grossen Anstrengungen in den
Jahren 1970 bis 1990 befinden sich die
restlichen gut 47’000 Hektaren der
landwirtschaftlichen Nutzfläche in ei-
nem strukturell genügenden Zustand.
Geografische Schwerpunkte von reali-
sierten Projekten bilden das Fricktal,
das Freiamt, der Bezirk Zurzach und
das Aaretal.
Die durchschnittliche Verfahrensdauer
für die Realisierung eines Bodenver-
besserungsprojekts beträgt zwischen
10 und 15 Jahren. Für die langfristige
Planung wurden deshalb die Flächen
mit Handlungsbedarf in zeitlicher Hin-
sicht in zwei Prioritäten – Zeitraum bis
2010 und die Periode ab 2010 – sowie
nach sachlichen Kriterien in die drei
folgenden Kategorien gegliedert:
� Kategorie A: Projekte in Ausführung

oder mit Vorstudien
� Kategorie B: Neue Projekte
� Kategorie C: Werterhaltung und Er-

neuerung ausgeführter Projekte 

Für die weitere Planung wird davon
ausgegangen, dass die Projekte der Ka-
tegorie A bis im Jahr 2010 abgeschlos-
sen sind. Die Projekte der Kategorien
B und C werden zum Teil bereits im
Zeitraum bis 2010 (Projekte 1. Prio-
rität) und teilweise erst im Zeitraum ab
2010 (2. Priorität) in Angriff genom-
men.

ostenfolge über 
Generationen verteilt

An den Kosten für gemeinschaftliche
Bodenverbesserungsprojekte beteiligen
sich Bund und Kanton mit je 34 Pro-
zent, die Gemeinden mit 20 Prozent

K sowie die Grundeigentümerinnen und 
-eigentümer mit 12 Prozent. Bundes-
mittel können nur dann ausgelöst wer-
den, wenn der Kanton Beiträge in glei-
cher Höhe leistet.
Die Ermittlung des Finanzbedarfs ba-
siert auf der Annahme von durchschnitt-
lichen Gesamtkosten in der Höhe von
12’000 Franken pro Hektare für neue
Projekte (Kategorie B). Mit 7000 Fran-
ken pro Hektare wird bei der Wert-
erhaltung und der Erneuerung von be-
stehenden Projekten (Kategorie C) ge-
rechnet. Bei den Projekten in Ausfüh-
rung oder mit Vorstudien (Kategorie A)
können die effektiven Kosten einge-
setzt werden. 
Zur Realisierung der Bodenverbesse-
rungsprojekte auf den restlichen 25
Prozent der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche werden nach Hochrechnungen
der Abteilung Landwirtschaft in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten dem-
nach rund 50 Millionen Franken benö-
tigt. Daraus wird auch ersichtlich, dass
gemeinschaftliche Bodenverbesserun-
gen eine Daueraufgabe der Agrarpoli-
tik sind. Jede Generation ist somit ge-
fordert, ihren Beitrag dazu zu leisten.
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Artgerechte Tierhaltung und verbesserte Weidegänge erfordern hofnahe
Parzellen.
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Der eigentliche Engpass für die Wei-
terführung bestehender Projekte und
die Lancierung neuer Werke liegt zur-
zeit in den finanziellen Restriktionen.
So sind im korrigierten Finanzplan
2003 bis 2006 für Beiträge an Boden-
verbesserungsprojekte vier Millionen

Franken für die gesamte Periode reser-
viert. Damit kann selbst die Weiterfüh-
rung der laufenden Projekte (Kategorie
A) nicht mehr garantiert werden. Ein-
zelne Projekte müssen deshalb zurück-
gestellt oder zeitlich erstreckt werden. 

lick über die 
Kantonsgrenzen hinaus

Auch wenn traditionell bedingte Un-
terschiede in den jeweiligen Parzellen-
formen und Betriebsstrukturen beste-
hen, ist ein interkantonaler Vergleich
der für Bodenverbesserungen im Durch-
schnitt der Jahre 1990 bis 2001 einge-
setzten Mittel recht aussagekräftig: So-
wohl hinsichtlich der kantonalen Bei-
träge je Hektare landwirtschaftliche
Nutzfläche und Jahr (33 Franken) als
auch der gewährten Kantonsbeiträge
pro hauptberuflichen Betrieb und Jahr
(692 Franken) liegt der Kanton Aargau
gesamtschweizerisch im letzten Drittel.
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Zweck des 
Mehrjahresprogramms

Mit dem kantonalen Mehrjahres-
programm «Strukturverbesserun-
gen» wird der gesetzliche Auftrag
für den umfassenden Bereich der
Strukturverbesserungen konkreti-
siert. Dem Grossen Rat soll die
heutige und zukünftige Bedeutung,
der Handlungsbedarf und der vor-
gesehene Finanzrahmen von Struk-
turverbesserungen aufgezeigt wer-
den. Er erhält damit wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen bei der Ab-
wägung der Zahlungskredite im
Rahmen der jährlichen Budgetde-
batten. 

Der Regierungsrat hat die Entwürfe
zum Gesamtbericht Mehrjahrespro-
gramm «Strukturverbesserungen»
sowie zur gleich lautenden Bot-
schaft an den Grossen Rat im Ja-
nuar 2003 den politischen Parteien
und weiteren betroffenen und in-
teressierten Organisationen zur An-
hörung freigegeben. Die bereinig-
ten Entwürfe werden dem Grossen
Rat voraussichtlich im kommen-
den Spätsommer unterbreitet.

Ökologische Ausgleichsflächen – ein wichtiges Element moderner Meliora-
tionen
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Erneuerter Flurweg mit Trockenmauer und Wasserabfuhr in Küttigen
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